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2020 wurden deutschlandweit 31,7 Prozent der zur Verfügung stehenden För-
dermittel für die Förderung des Auf- und Ausbaus von Selbsthilfegruppen, 
Selbsthilfeorganisationen und Selbsthilfekontaktstellen abgerufen. Das Pro-
jekt „Stärkung des Selbsthilfepotenzials pflegender Angehöriger durch Selbst-
hilfekontaktstellen“ der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen 
e.V. (DAG SHG) unterstützt die Weiterentwicklung selbsthilfefreundlicher Ver-
sorgungsstrukturen für die Pflegeselbsthilfe, um die Fördermittelabrufung zu 
verbessern. Der neu gegründete „Fachausschuss Pflegeselbsthilfe“ der DAG 
SHG will über die Fördersituation in den Ländern aufklären und die Politik zum 
Handeln auffordern.

Anja Schödwell

Förderung der gemeinschaftlichen 
Selbsthilfe von pflegenden 
Angehörigen nach § 45d SGB XI
Trotz langsam steigenden Fördermittelabrufs 
noch immer erheblicher Nachholbedarf

Die Fördermittel der Pflegekassen wer-
den über das Bundesamt für Sozia-
le Sicherung (BAS) zur Verfügung ge-
stellt. Anfang 2022 hat das BAS seine 
aktuellsten Zahlen zu Fördergeldern, 
die für Vorhaben und Maßnahmen der 
Selbsthilfe regionaler und kommuna-
ler Gebietskörperschaften eingesetzt 
wurden, veröffentlicht (Bundesamt für 
Soziale Sicherung 2021). Demnach 
wurden 2020 von den verfügbaren 
11,56 Millionen Euro nur 3,67 Millio-
nen Euro durch die Länder abgerufen 
(31,7 Prozent; Tabelle 1). Die Statis-
tik über die Abrufung der Fördermittel 
wird seit 2014 geführt. Tabelle 1 zeigt, 
dass in 2014 lediglich 808.200 Euro 
von verfügbaren acht Millionen Euro 
abgerufen wurden. Seit 2014 ist eine 
stetige, jedoch nur schleppende Stei-
gerung der abgerufenen Fördermittel 

zu erkennen. Da sich die Förderung 
nicht im gewünschten Maße entfal-
tete, wurde 2019 der Anteil, den die 
Pflegekassen einbringen erhöht, von 
0,10 Euro auf 0,15 Euro je Versicher-
ten und pro Jahr. Wegen der niedrigen 
Mittelausschöpfung wurde 2019 au-
ßerdem der Anteil, den die Länder für 
die Selbsthilfeförderung einbringen 
müssen, von 50 Prozent auf 25 Pro-
zent reduziert (Bundesrecht, SGB XI 
2019). Die leichte Steigerung der För-
dermittelausschöpfung von 2,31 Mil-
lionen Euro (2019) auf 3,67 Millionen 
Euro (2020) lässt hoffen, dass sich die 
Gesetzesänderungen positiv auswir-
ken und mehr Länder und Kommunen 
eine aktive Unterstützung der gemein-
schaftlichen Selbsthilfe im Haushalt 
vorsehen und umsetzen.
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Förderrichtlinien in allen 
Bundesländern
Damit die pflegebezogene Selbsthilfe-
förderung überhaupt in den Bundes-
ländern umgesetzt werden kann, müs-
sen Rechtsverordnungen und För-
derrichtlinien durch die Länder be-
ziehungsweise Kommunen erlassen 
werden. Diese Voraussetzung ist seit 
2019 in allen Bundesländern erfüllt, 
sodass durch den Erlass dieser Rah-
menbedingung ein Engagement in 
der Selbsthilfe in allen Bundeslän-
dern möglich wäre. Die Fördergeldaus-
zahlungen nach Bundesländern, he-
rausgegeben durch das BAS, sowie 
die Berichte der Landesvertretungen 
für den Bereich der Pflegeselbsthilfe 
zeigen jedoch ein sehr heterogenes 
Bild des Mittelabrufs.

Hemmende Rahmenbedingungen 
auf Länderebene
Im Rahmen des neu gegründeten bun-
desweiten „Fachausschusses Pflege-
selbsthilfe“ der DAG SHG tagten die 
Landesvertretungen der Selbsthilfekon-
taktstellen erstmalig 2021. Alle 16 Bun-
desländer waren vertreten. Sie stellten 
ihre Fördersituation vor und erörterten 
Probleme. Während Berlin, Branden-
burg, Bremen, Hamburg und Nordrhein-
Westfalen ihre zustehenden Fördermit-
tel der Pflegeversicherung umfangreich 
ausschöpfen, rufen Niedersachsen und 
Sachsen-Anhalt immerhin eine mittel-
mäßige Fördersumme ab. In den an-
deren neun Bundesländern wird die 
Förderung bisher (fast) gar nicht um-
gesetzt. 
Die deutliche Mehrheit der Länder be-
klagt den bürokratischen Aufwand der 
Antragstellung, welcher nicht im Ver-
hältnis zu den Förderleistungen ste-
hen würde. In Niedersachsen decke 

Tabelle 1
Abgerufene Fördermittel durch die Länder nach § 45d SGB XI 

Jahr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Förder
mittel¹

0,10 Euro pro Versicherten  
je Kalenderjahr

0,15 Euro pro Versicherten  
je Kalenderjahr

insgesamt 
in euro² 8 Mio. 8 Mio. 8 Mio. 8 Mio. 8 Mio. 11,56 

Mio.
11,56 
Mio. 11,58 Mio.

davon 
abgeruFen 
in euro³

808.200 874.000 978.000 1,62 Mio. 2,20 Mio. 2,31 Mio. 3,67 Mio.
Zahlen 

liegen noch 
nicht vor

Prozent⁴ 10,00 10,93 12,23 20,24 27,00 20,02 31,70

Quelle:
¹ § 45d Satz 1 SGB XI
² Bundesamt für Soziale Sicherung: Budgets für die Förderung der Selbsthilfe
³ Bundesamt für Soziale Sicherung: Tätigkeitsberichte: 2014 bis 2020
⁴ Eigene Berechnung DAG SHG
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selbst die maximale Fördermittelhö-
he für Selbsthilfekontaktstellen nicht 
die Kosten, um inhaltlich arbeiten zu 
können. In Mecklenburg-Vorpom-
mern kann eine Selbsthilfekontakt-
stelle maximal 2.000 Euro pro Jahr 
beantragen. Bisher fehle die Bereit-
schaft nicht nur in Mecklenburg-Vor-
pommern, die Fördersummen zu er-
höhen. Außerdem werden lange Be-
willigungszeiträume beanstandet. 
Die Kontaktbüros Pflegeselbsthilfe in 
Rheinland-Pfalz hätten im Januar 2021 
Anträge gestellt und im Juli die Bewil-
ligung erhalten. Erst im August seien 
die Gelder ausbezahlt worden. Das 
bedeutet, dass für eine Vollzeitstelle 
in enorme Vorleistung gegangen wer-
den muss. Für die Gruppen wurden im 
letzten Jahr die Gelder ebenfalls im 

Januar beantragt und sogar erst im De-
zember ausgezahlt, weil die Bearbei-
tung durch die Pflegekassen so lange 
gedauert habe. 
In Bayern seien im letzten Jahr Be-
scheide für Anträge erteilt worden, 
die bereits zwischen 2014 bis 2017 ge-
stellt worden waren. In Bayern, Hes-
sen, Schleswig-Holstein und im Saar-
land habe es in den vergangen zehn 
Jahren immer wieder Gespräche mit 
Entscheidungsträgern (z.B. Ministeri-
en, Pflegkassen, Landesamt für Pfle-
ge) zur unbefriedigenden Förderpra-
xis gegeben, leider ohne Erfolg. An-
träge, die bereits vor Jahren gestellt 
wurden, sind bis heute nicht oder 
negativ beschieden worden. In Hes-
sen, Brandenburg und im Saarland 
wurde die Richtlinienkompetenz an 

Hintergrund

Die gesundheitsbezogene Selbsthilfe wird bereits seit 1992 gefördert. Seit 2008 sind 
die gesetzlichen Krankenkassen sogar zur Selbsthilfeförderung verpflichtet. Die positi-
ven Wirkungen der gemeinschaftlichen Selbsthilfe und die Notwendigkeit einer beson-
deren Unterstützung für den Bereich der Pflege hat auch der Gesetzgeber erkannt und 
in § 45d SGB XI verankert. Mit der Verabschiedung des Pflege-Weiterentwicklungsgeset-
zes ist seit 2008 eine Förderung der pflegebezogenen Selbsthilfe möglich. Die finanzi-
elle Förderung der gemeinschaftlichen Selbsthilfe im Rahmen der Sozialen Pflegeversi-
cherung dient Selbsthilfegruppen, -organisationen und -kontaktstellen, welche pflege-
bedürftige Menschen, Personen mit erheblichem allgemeinen Betreuungsbedarf sowie 
deren Angehörige und Nahestehende unterstützen. Die Fördermittel sollen dort einge-
setzt werden, wo Pflegebedürftige sowie deren Angehörige besonders unterstützt wer-
den müssen, um die Lebenssituation zu verbessern. Der erste gravierende Unterschied 
zur Selbsthilfeförderung durch die gesetzlichen Krankenkassen ist, dass bei der pflege-
bezogenen Selbsthilfeförderung die Länder beziehungsweise kommunalen Gebietskör-
perschaften direkt beteiligt sind. Die Förderung erfolgt zu 75 Prozent durch die Pflege-
versicherung und zu 25 Prozent durch das Bundesland beziehungsweise die kommuna-
le Gebietskörperschaft. Der zweite maßgebende Unterschied ist, dass die pflegebezo-
gene Selbsthilfe eine Ermessensentscheidung der Länder ist. Der Zuschuss aus Mitteln 
der Pflegeversicherung wird nur gewährt, wenn Länder oder die kommunalen Gebiets-
körperschaften die Selbsthilfe fördern wollen.
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die Landkreise und kreisfreien Städ-
te abgegeben. Diese Konstellation er-
schwert die Förderung, weil die meis-
ten Landkreise und Kommunen un-
ter Haushaltsvorbehalt stehen und 
die Förderung nach § 45d SGB XI im-
mer als freiwillige Leistung deklariert 
werden würde. Zusammenfassend ist 
festzustellen, dass die bürokratischen 
Vorschriften und die rechtlichen Vor-
gaben eine enorme Hürde für die För-
derpraxis darstellen und der Intenti-
on der gesetzlichen Verankerung der 
Selbsthilfeförderung von pflegenden 
Angehörigen entgegenstehen.

Aufgabenbeschreibung der Berliner 
Kontaktstelle PflegeEngagement
Länder, in denen die Förderpraxis 
gut läuft, erfahren durch ihr Ministe-
rium die notwendige Unterstützung. 
Der Berliner Senat fördert bereits seit 
2010 die Kontaktstellen PflegeEngage-
ment für pflegeflankierendes Ehren-
amt und Selbsthilfe. Für diese Kon-
taktstellen wurde eine Aufgabenbe-
schreibung erstellt, welche neben De-
finitionen, Aufgaben und Standards 
auch die Kooperation zwischen den 
Pflegestützpunkten Berlin und den 
Kontaktstellen PflegeEngagement 
beschrieben haben (PflegeEngage-
ment PuVO 2010). Ein langer Atem 

hilft. Viele Länder stehen bereits in 
Kontakt mit den zuständigen Minis-
terien. Die Entscheidungsträger müs-
sen nun erkennen, dass eine finanzi-
elle Förderung der gemeinschaftlichen 
Selbsthilfe eine Investition für den Er-
halt der häuslichen Pflege ist. Wenn 
pflegende Angehörige ausfallen, wäre 
die Versorgung von Millionen Pflege-
bedürftiger gefährdet. 

Projekt der DAG SHG 
In der zweiten Sitzung des Fachaus-
schusses Pflegeselbsthilfe der DAG 
SHG wurde die Abgrenzung der pfle-
gebezogenen Selbsthilfe von der ge-
sundheitsbezogenen Selbsthilfe fo-
kussiert. In der dritten Sitzung ist ein 
Positionspapier geplant, das die Po-
litik über die Fördersituation in den 
Ländern aufklären und zum Han-
deln auffordern soll. Die geringe Mit-
telausschöpfung und die bürokrati-
schen Barrieren müssen auch weiter-
hin öffentlich gemacht werden, um 
die Chancen auf eine befriedigende 
Umsetzung der Selbsthilfeförderung 
für die pflegebezogene Selbsthilfe in 
den Ländern maßgeblich zu erhöhen. |
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